
Fortsetzung des Königlichen Decrets vom Lzten April 1808, die

fuchung derselben öffentlich und in Gegenwart derer, die, in Gemäßheit des lyten Artikels,
zu dem Unterpräfecten sich haben begeben müssen, vorgenommen werden. Man hat bey der
selben die alphabetische Ordnung der berichtigten Liste zu befolgen.

Art. ¿6. Jeder in die -rste Eingetragene muß nach der Ordnung feiner Einzeichnn«- auf
gerufen werden. Wenn der Aufgerufene gegenwärtig ist, so muß er mit bloßen Füßen ans bett
Tritt eines Meßholzes mit zwey Meßstangen, deren Querholz auf i Metre 544 Millimeter
(oder 4 Fuß 9 Zoll Pariser Maaß ) erhöht seyn muß, treten.

Erreicht der Conscribirtr den Querbalken nicht, so ist seinem Namen gegenüber, in der
Columme, welche die Entscheidungen enthält, zu bemerken: ,, wegen seiner Größe un
brauchbar. “

Die Größe eines Jeden ist genau zu bemerken.
Art. 27. Hat ein Con,cribirter die erforderliche Größe, so muß ihn der UnterprLfectbe

fragen, ob er Gebrechen, die ihn zur Ertragung der Beschwerden des Krieges unfähig mache«,
habe, oder ob er sich in dem Fall befinde, sich auf irgend eine der Befreiungen', wovon der
47ste Artikel handelt, zu berufen. Führt der Confcribirte kein Gehrechen an, so ist davon in
der von ihm handelnden Rubrik Erwähnung zu thun. Wenn er seiner Erklärung oder dem
Augenscheine zufolge mit einem solchen Gebrechen behaftet ist, welche- ihn offenbar, ohne da
ss einer weitern Besichtigung und des Gutachtens eines Kunstverständigen bedarf, außer
Staude fetzt zu bienen, so entscheidet der Unterpräfect, unter eigener Verantwortlichkeit, da-
derselbe abgedankt sey. Seine Entscheidung ist nebst den Beweggründen auf der HavptUste
in der den Entscheidungen gewidmeten Columme zu bemerken. Wenn der Confcribirte mir ei
nem Gebrechen irgend einer Art behaftet ist, welches ihn gleichwohl nicht in den ebrnerwähn-
ten Fall der Abdankung setzt, so ist von seiner Erklärung, in seiner Rubrik, auf der Haupt
liste Erwähnung zu thun, damit er in der Folge von dem RecrutirungS. Rathe, in Gemäß
heit der hiernächst folgende» Bestimmung, etwa abgedankt werden könne. Beruft sich der
Confcribirte auf eine der im 47steu Art. unter Nr. 4. 5. 6 und 8 angeführten Befreiungen, jo
hat dieses der Umerprafect neben der Rubrik deS Conscribirteu zu bemerken, und sodann, nach
dem dre Ursache der Befreiung bewiesen ist, das, was gesetzlich ist. darauf zu verfügen.

Art. s8. Jeder Conscribirte, dessen Bruder unter den Waffen gestorben, oder gegenwär
tig befindlich ist, muß von Recht- wegen und ohne weitere Ziehung bey der Reserve angestellt
werden, wenn er «icht durch die Ziehung gänzlich davon befreit worben ist. Befinden sich

milirairische Conscription betreffend, u ^ ¿¿y
Künfeer Titel.

Dou der Untersuchung der Conscribirte».

Art. Unmittelbar «ach Bestimmung der Ordnung der Conferlbirten muß die Unter-
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